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Es gibt keine verfügbaren Statistiken über 
Art und Anzahl von bundesweiten Be-
schäftigungsverboten bei Infektionsge-
fährdungen in der Schwangerschaft auf 
überbetrieblicher Ebene (mündliche Aus-
kunft, Ausschuß für Mutterschutz). Laut 
Auswertung der Daten des Regierungs-
bezirkes Detmold kam es nach der Novel-
lierung des MuSchG zu einem signifikan-

ten Rückgang der Freistellungsquote von 22 % auf 19 % bei ergono-
mischen Belastungsfaktoren [1].

Eine entsprechende Veröffentlichung zu Freistellungsquoten der 
Krankenkassen und Gewerbeaufsichten wegen Infektionsrisiken 
fehlt [3]. Sie könnte von staatlichen Überwachungsbehörden oder 
von Krankenkassen erfolgen [3]. Das setzt voraus, dass die Daten zu 
Beschäftigungsverboten bei Gewerbeaufsichten und Krankenkassen 
systematisch erfasst und ausgewertet werden.

Einleitung und Hintergrund

Für Schwangere und ihre ungeborenen Kinder stellen bestimmte In-
fektionskrankheiten eine unverantwortbare Gefährdung dar [2]. Des-
halb werden häufig nach Bekanntgabe einer Schwangerschaft zu-
sätzliche Beschäftigungsbeschränkungen ausgesprochen. Sollte es 
dennoch bei der Schwangeren zu einer beruflich bedingten Infek-
tion und/oder zur Schädigung des Ungeborenen kommen, so ist der 
Verdacht auf eine Berufskrankheit an den gesetzlichen Unfallver-
sicherungsträger (UV-Träger) zu melden. 

Um das Risiko am Arbeitsplatz zu beschreiben, werden die Fallzahlen 
der als Berufskrankheit anerkannten Infektionen bei Erwachsenen 
getrennt von den Schädigungen von ungeborenen Kindern ausge-
wertet. 

Methoden

Die Auswertung erfolgte auf Basis der Berufskrankheiten-Dokumen-
tation (BK-DOK) der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 
(DGUV). Eingeschlossen wurden Fälle von Infektionskrankheiten mit 
schwangerschaftsrelevanten Biostoffen mit den BK-Nummern 3101, 
3102 und 3104, die im Zeitraum 2013 bis 2022 erstmalig anerkannt 
wurden. Die Fälle, in denen sich die Erkrankung auf das ungeborene 
Kind bezog, wurden über das Merkmal Versicherungsverhältnis 
„Fall nach § 12 SGB VII (Schädigung der Leibesfrucht)“ identifiziert. 
Fälle aus Mitgliedsbetrieben der BGW, wurden bereits 2022 einem 
Aktenstudium unterzogen.  

Ergebnisse

Die DGUV erfasste im Zeitraum von 2013 bis 2022 insgesamt 444 als 
BK anerkannte Fälle von Infektionserkrankungen mit einem schwan-
gerschaftsrelevanten Erreger bei erwachsenen Versicherten (Tabelle). 
Im Jahr 2017 wurden insgesamt zwei Erkrankungen bei ungebore-
nen Kindern anerkannt, bei denen als Versicherungsverhältnis „Fall 
nach  § 12 SGB VII  (Schädigung der Leibesfrucht)“ dokumentiert  wurde. 

Diskussion und Schlussfolgerungen

Anerkennungen von beruflich bedingten Infektionskrankheiten in der 
Schwangerschaft mit Schädigung der Leibesfrucht nach §12 SGB VII 
sind äußerst selten. Die wenigen Fälle gehen auf akute Infektionen 
der Schwangeren mit Parvovirus B19 (Ringelröteln) zurück. Röteln-
infektionen in der Schwangerschaft mit Schädigung der Leibes-
frucht waren von der BGW zuletzt vor 40 Jahren anerkannt worden 
(persönliche Mitteilung, BGW). Dies kann als Erfolg der Impfkampa-
gnen in der Allgemeinbevölkerung, von Schutzmaßnahmen nach 
Arbeits- und Mutterschutzgesetz (MuSchG) interpretiert werden.
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Tabelle   Als Berufskrankheit anerkannte Infektionskrankheiten (BK-Nrn. 3101, 3102,
3104) mit schwangerschaftsrelevanten Erregern bei Erwachsenen nach Geschlecht
und Fälle nach §12 SGB VII mit Schädigung der Leibesfrucht (Kinder), 2013 bis 2022.

Erreger*
Erwachsene nach Geschlecht 

(n = 444) Kinder

Männlich Weiblich

Hepatitis-C-Virus 62 114

Hepatitis-B-Virus 39 85

HIV 15 8

Gruppe-B-Streptokokken 6 22

Masern-Virus 3 21

Varizella-Zoster-Virus 7 15

Zytomegalie-Virus 3 15

Parvovirus B19 x x 2**

Herpes simplex – Virus 3 5

Gesamt 145 299 2

x: Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden seit 2018 Fallzahlen <4 nicht einzeln ausgewiesen. 
* Die folgenden Erreger zählen zusätzlich als schwangerschaftsrelevant: Enterovirus, Influenzaviren, Lymphozytäres Chorio-
 meningitisvirus, Papillomaviren, Parechovirus, Rötelnvirus, Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Treponema pallidum
 und Toxoplasma gondii (2). Für diese Infektionen wurden keine Fälle bei Kindern gemeldet.
**  Vor 2018 dokumentiert.
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